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ANHANG 

Liste der zusammengesetzten Erzeugnisse, die von amtlichen Kontrollen an 

Grenzkontrollstellen ausgenommen sind (Artikel 3) 

In dieser Liste sind die zusammengesetzten Erzeugnisse im Einklang mit der in der Union 

verwendeten Kombinierten Nomenklatur (KN) aufgeführt, die an Grenzkontrollstellen keiner 

amtlichen Kontrolle unterzogen werden müssen. 

Anmerkungen zur Tabelle:  

Spalte (1) — KN-Codes 

Diese Spalte enthält den KN-Code. Die mit der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 eingeführte 

KN beruht auf dem Harmonisierten System zur Bezeichnung und Codierung der Waren 

(„Harmonisiertes System“ – HS), das vom Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des 

Zollwesens, jetzt Weltzollorganisation, entwickelt und mit dem Beschluss 87/369/EWG1 des 

Rates genehmigt wurde. Die KN übernimmt bei den ersten sechs Stellen die Positionen und 

Unterpositionen des HS. Die siebte und die achte Stelle kennzeichnen weitere 

Unterpositionen der KN.  

Wird ein vier-, sechs- oder achtstelliger Code, der nicht mit „ex“ gekennzeichnet ist, 

verwendet, so brauchen zusammengesetzte Erzeugnisse, denen dieser vier-, sechs- oder 

achtstellige Code vorangeht oder die unter diesen vier-, sechs- oder achtstelligen Code fallen, 

sofern nichts anderes bestimmt ist, keinen amtlichen Kontrollen an Grenzkontrollstellen 

unterzogen zu werden. 

Enthalten nur bestimmte zusammengesetzte Erzeugnisse eines vier-, sechs- oder achtstelligen 

Codes tierische Erzeugnisse und gibt es keine spezielle Unterteilung dieses Codes in der KN, 

so wird dem Code ein „Ex“ vorangestellt. Beispielsweise sind in Bezug auf „ex 2001 90 65“ 

bei den in Spalte (2) aufgeführten Erzeugnissen keine Kontrollen an Grenzkontrollstellen 

notwendig. 

Spalte (2) — Erläuterungen  

Diese Spalte enthält genaue Angaben zu den zusammengesetzten Erzeugnissen, die von 

amtlichen Kontrollen an den Grenzkontrollstellen ausgenommen sind. 

KN-Codes Erläuterungen 

(1) (2) 

1704, ex 1806 20, ex 1806 31 00, 

ex 1806 32, ex 1806 90 11, ex 1806 90 19, 

ex 1806 90 31, ex 1806 90 39, 

ex 1806 90 50, ex 1806 90 90  

Süßwaren, Schokolade und andere kakaohaltige 

Lebensmittelzubereitungen, wenn die 

Anforderungen des Artikels 3 Absatz 1 erfüllt 

sind. 

ex 1902 19, ex 1902 30, ex 1902 40 Teigwaren, Nudeln und Couscous, wenn die 

Anforderungen des Artikels 3 Absatz 1 erfüllt 

sind.  

ex 1905 10, ex 1905 20, ex 1905 31, Backwaren, Waffeln, Zwieback, geröstetes Brot 

                                                 
1 Beschluss 87/369/EWG des Rates vom 7. April 1987 über den Abschluss des Internationalen 

Übereinkommens über das Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren sowie des 

dazugehörigen Änderungsprotokolls (ABl. L 198 vom 20.7.1987, S. 1). 
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ex 1905 32, ex 1905 40, ex 1905 90  und ähnliche geröstete Waren, wenn die 

Anforderungen des Artikels 3 Absatz 1 erfüllt 

sind. 

ex 2001 90 65, ex 2005 70 00, ex 1604  Mit Fisch gefüllte Oliven, wenn die 

Anforderungen des Artikels 3 Absatz 1 erfüllt 

sind. 

2101 Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, 

Tee oder Mate und Zubereitungen auf der 

Grundlage dieser Waren oder auf der Grundlage 

von Kaffee, Tee oder Mate, wenn die 

Anforderungen des Artikels 3 Absatz 1 erfüllt 

sind. Geröstete Zichorien und andere geröstete 

Kaffeemittel sowie Auszüge, Essenzen und 

Konzentrate hieraus, wenn die Anforderungen des 

Artikels 3 Absatz 1 erfüllt sind. 

ex 2104 Für Endverbraucher abgepackte Brühen und 

Suppenaromen, wenn die Anforderungen des 

Artikels 3 Absatz 1 erfüllt sind. 

ex 2106  Für Endverbraucher abgepackte 

Nahrungsergänzungsmittel, die tierische 

Verarbeitungserzeugnisse (einschließlich 

Glucosamin, Chondroitin und/oder Chitosan) 

enthalten, wenn die Anforderungen des Artikels 3 

Absatz 1 erfüllt sind.  

ex 2208 70 Likör, wenn die Anforderungen des Artikels 3 

Absatz 1 erfüllt sind. 
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